Vertrag

1. Bestätigung der Reise und Reiserücktritt
Der Austauschstudent versichert kein Reiseticket zu kaufen, bevor der Austauschpartner (bzw. die Gastfamilie) nicht bestätigt hat, dass sie tatsächlich bereit ist, den Austauschschüler in der abgesprochenen  bei sich aufzunehmen. Falls die Gastfamilie ihre Teilnahme am Austausch absagt nachdem der Schüler Tickets gekauft hat, so erklärt sich die Familie bereit diese Kosten zu erstatten oder eine andere Gastfamilie für den Austauschschüler zu finden. Dieser neue Gastgeber muss allerdings auch diese Bewerbung unterzeichnen. Eine Reiserücktrittsversicherung ist in jedem Fall empfohlen.
2. Abfahrt und Ankunft
Die Schule des Austauschschülers bietet so viel Hilfestellung wie möglich bei der Abfahrt des Schülers, falls dies von den Eltern oder dem Schüler gewünscht wird.
Die Gastfamilie holt den Gastschüler vom Flughafen / dem Bahnhof – je nachdem was zwischen den Parteien vorab verabredet wurde – ab.

3. Kosten
Die Gastfamilie kommt für alle Unterbringungs– und  Verpflegungskosten auf.
Der Austauschschüler bezahlt seine Reisekosten zur Stadt der Gastfamilie und sämtliche Transportkosten, die während des Austauschs anstehen, es sei denn es wurde anders vereinbart.
4. Gesundheitsversicherung
Der Austauschschüler ist verpflichtet eine angemessene Gesundheitsversicherung (europäische Gesundheitsversicherungskarte in Europa) vorzuweisen. Der Gastschule und Gastfamilie werden nicht für Kosten aufkommen, die für die Gesundheit des Gastschülers während des Austauschs entstehen könnten. Falls die Gastfamilie oder die Gastschule dem Austauschschüler Geld leihen muss um entstandene Gesundheitskosten zu begleichen, so wird die Familie des Austauschschülers diese Schulden innerhalb eines Monats bezahlen.

5. Der Koordinator der Gastschule
Der Koordinator der Gastschule hilft dem Austauschschüler in der Schule seinen Stundenplan aufzustellen und  Ansprechpartner in allen schulischen Dingen. Er klärt den Austauschschüler über die Schulordnung auf, begleitet und beobachtet dessen Verhalten. Bei Regelverstößen informiert dieser auch die Heimatschule und die Eltern des Schülers- falls es keinen Koordinator gibt, so erfüllt die zuständige Lehrkraft diese Aufgabe.

6. Genehmigung der Eltern für Ausflüge
Die Erziehungsberechtigten des Austauschschülers erteilen schriftliche Erlaubnis, dass der Schüler an allen Ausflügen  in der Schule und mit der Familie teilnehmen darf.
7. Der Austauschschüler ist verpflichtet den Evaluationsbogen während des Austauschs auszufüllen. Dieser muss innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Rückkehr bei dem Koordinationslehrer abgegeben werden. Der Austauschschüler ist damit einverstanden, dass dieser Bericht eventuell auf der esn Homepage veröffentlicht werden darf.
8. Der Koordinator der Gastschule schickt seinen Bericht über den Austausch an den Koordinator der Heimatschule so früh wie möglich.



9. Verpflichtung des Austauschschülers

Alle Austauschschüler erklären sich bereit ihren Austauschpartner als Gast zu empfangen oder falls dies nicht möglich ist, eine angemessene Gastfamilie für ihn zu finden.

Alle Austauschschüler unterliegen denselben Regeln und Anforderungen an ihr Verhalten, wie die anderen Schüler an ihrer Gastschule und in ihrem Gastland.
Folgende Schulregeln müssen eingehalten werden:
In der Schule:
· regelmäßiger Schulbesuch und befolgen der Schulregeln

· den Anweisungen der Lehrer in der Gastschule Folge leisten

· höflich sein und den Lehrern, Schülern und Angestellten respektvoll gegenüber zu treten
· bereit sein kurze Vorträge über das Heimatland zu halten

· bei Fragen / Problemen Kontakt suchen zu dem Schulkoordinator und / oder zur Schule zu Hause

10. In der Gastfamilie


· die Sitten des Landes respektieren
· die Regeln in der Gastfamilie respektieren

· am Familienleben (Pflichten im Haushalt) aktiv teilnehmen

· es ist verboten ein motorisiertes Fortbewegungsmittel  aktiv zu benutzen

· es ist verboten an Aktivitäten teilzunehmen, die gesundheitsgefährdend sind (z.B. 

Extremsportarten)

· Alkoholgenuss, Drogenkonsum oder andere illegale Rauschmittel sind verboten.
11. Verpflichtungen und Verantwortung der  Gastfamilie
Die Gastfamilie sorgt für eine sichere häusliche Umgebung und ausreichende Ernährung während des Austauschs. Die Familie wird auch dafür sorgen, dass der Austauschschüler Kultur und Traditionen des Gastlandes kennen zu lernen. Die Gasteltern behandeln den Austauschschüler genauso, wie sie ihren Sohn / ihre Tochter in der ausländischen Gastfamilie behandelt sehen möchte. Sollte die Aufnahme des Gastschülers unerwartet Probleme (z.B. unangemessenes V erhalten) aufwerfen, so muss sich die Gastfamilie direkt mit dem Koordinator der Heimatschule des Austauschschülers in Verbindung setzen.

12. Beendigung des Austauschs

Die Vertragsparteien haben dann die Möglichkeit den Austausch zu beenden, wenn der Schüler gegen diesen Vertrag verstoßen oder wenn ein Verstoß gegen die  Gesetze des Gastlandes festgestellt wird.

In einem solchen Fall wird der Schüler so schnell wie möglich in sein Heimatland zurückgeschickt, wobei keine Rücksicht auf Zusatzkosten genommen werden kann. In jedem Fall werden diese Kosten von dem Austauschschüler  bzw. seiner Familie bezahlt.


Dieser Vertrag wird in zwei gleichwertigen Originalen ausgegeben: ein Original geht an die aussendende Schule und das andere an den Austauschschüler, der es bei seiner Gastschule abgibt. Der Koordinator der aussendenden Schule ist dafür verantwortlich, dass eine Kopie des Vertrags an die Gastfamilie geht.

Unterschriften:
Hiermit akzeptieren wir die Regeln und Prinzipien, die  diesem Vertrag zugrunde gelegt werden und  geben unsere Zustimmung zu Veröffentlichungen über uns in diesem Zusammenhang. 
_______________________________________

Austauschschüler
_______________________________________ 
Erziehungsberechtigte(r)

_______________________________________

Schulkoordinator (aussendende Schule)
_______________________________________

Schulleiter (aussendende Schule) 
_______________________________________
Offizieller Stempel der aussendenden Schule
